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  Amtliche Bekanntmachungen 

der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

4/2022 (18. Februar 2022) 

 

 

Erste Änderung der Leitlinien zur Verlei-
hung der Bezeichnung „außerplanmä-
ßige*r Professor*in“ 
vom 18. Februar 2022 

Der Senat der PH Ludwigsburg hat am 09.12.2021 auf Grund 
von § 8 Abs. 5 i. V. m. § 39 Abs. 4 des LHG vom 1. Januar 
2005 (GBl. S 1) in der Fassung der 10. AnpassungsVO vom 
21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 2) die folgende Änderungssat-
zung beschlossen: 

Artikel 1 

Die Leitlinie zur Verleihung der Bezeichnung „außerplanmä-
ßige*r Professor*in  wird wie folgt geändert: 

1. Am Ende der Aufzählungsnummer 1 wird folgen-
der Satz eingefügt:  

 

1. § 51 Abs. 9 Landeshochschulgesetz (LHG) sieht 
vor, dass der Senat einer Juniorprofessorin/einem 
Juniorprofessor nach vollständigem Ablauf des Be-
amtenverhältnisses auf Zeit oder des befristeten An-
gestelltenverhältnisses auf Vorschlag der Fakultät 
die Bezeichnung  
„außerplanmäßige Professorin“/„außerplanmäßiger 
Professor“ verleihen kann. Voraussetzung für die 
Verleihung ist, dass sich die Juniorprofessorin/der 
Juniorprofessor nach Maßgabe des § 51 Abs. 7 
Satz 2 LHG weiterhin bewährt hat und dass sie/er 
Aufgaben in der Lehre im Umfang von mindestens 
2 Semesterwochenstunden (SWS) wahrnimmt.  

Sie oder er ist gemäß § 39 Abs. 4 LHG berechtigt, 
die Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ zu 
führen. 

Artikel 2: 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der Pädagogi-
schen Hochschule Ludwigsburg in Kraft. 

 

Ludwigsburg, 18. Februar 2022 

 

 

 

 

Prof. Dr. Martin Fix 
Rektor 


